
H
A

U
P

TV
E

R
B

A
N

D
D

E
R

Ö
S

TE
R

R
E

IC
H

IS
C

H
E

N
S

O
ZIA

LV
E

R
S

IC
H

E
R

IJN
G

S
TR

Ä
G

E
R

A
-1031

W
IE

N
K

U
N

D
M

A
N

N
G

A
S

S
E

21
P

O
S

T
F

A
C

H
DVR

242
9

V
O

R
W

A
H

L
Inland:

01.
A

usland:
+43-1

T
E

L
711

32
Kl

1211
T

E
LE

F
A

X
711

3
2

3
7

7
5

Zl.
12-R

E
P

-43.00/11
S

d/H
t

W
ien,20.Juli2011

An
das

PerE-M
ail

B
undesm

inisterium
für

A
rbeit,

S
oziales

und
K

onsum
entenschutz

An
das

PerE-M
ail

P
räsidium

des
N

ationairates

Betr.:
Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz

Bezug:
IhrE-M

ailvom
3.Juni2011,

G
Z:

BM
ASK-24101/0003-ll/A/4/201

1

Sehrgeehrte
D

am
en

und
Herren!

D
er

H
auptverband

derösterreichischen
Sozialversicherungsträger

nim
m

tw
ie

folgtStellung:

D
er

Entw
urfw

ird
ausdrücklich

begrüßt.
W

ir
danken

dem
Bundesm

inisterium

fürdie
präzise

Ausarbeitung,
stim

m
en

dergeplanten
N

ovelle
zu

und
sind

auch
bereit,

die
im

Entw
urfvorgeschlagenen

Aufgaben
für

andere
R

echtsträger
zu

übernehm
en,

falls
dies

vom
G

esetzgebergew
ünschtwird.

Die
folgenden

Anm
erkungen

sollen
lediglich

einige
praktische

H
inw

eise
zur

w
eiteren

Verbesserung
geben.

Zu
§

3

Die
Pensionsversicherungsanstalthatdazu

verm
erkt,dass

dam
itde

facto
die

A
ntragsfristvon

zw
eiJahren

aufgehoben
w

ird
und

w
eistdaraufhin,

dass
diese

fakti

sche
A

ußerkraftsetzung
der

Antragsfrist
w

egen
der

Beispielsw
irkung

für
das

inner

staatliche
R

echt
problem

atisch
erscheint.

Im
innerstaatlichen

R
echt

besteht
keine

derartige
Bestim

m
ung,

ob
dies

vertretbarbleibt,
sollte

geprüftw
erden.
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Zu
den

§~
4

und
5

i.V.m
9j

Viele
in

den
EU

-Verordnungen
genannte

M
itteilungs-

und
lnform

ationspflich

ten
können

ohne
einen

funktionierenden
elektronischen

D
atenaustausch

schw
erlich

oder
gar

nicht
realisiert

w
erden.

D
er

H
auptverband

ersucht
auch

an
dieser

Stelle,

alles
Verfügbare

zu
veranlassen,

um
den

elektronischen
D

atenaustausch
auf

euro

päischer
Ebene

so
schnellund

so
reibungslos

w
ie

m
öglich

um
zusetzen.

Z
u

~
5

A
b

s.
lu

n
d

2

In
Abs.

1
und

2
fehlt

aufgrund
eines

Versehens
jew

eils
der

H
inw

eis
aufden

übertragenen
W

irkungsbereich.
In

Abs.
1

w
äre

folgenderSatz
anzufügen:

„Erhatdiese
Funktion

fürdie
nichtunter§

4
Abs.

1
fallenden

System
e

dersozialen
S

icher
heitim

übertragenen
W

irkungsbereich
auszuüben

und
istdabeian

die
W

eisungen
derjew

eils
sachlich

zuständigen
Stelle

gebunden.“

In
Abs.2

w
äre

folgenderSatz
anzufügen:

„Erhatdiese
Funktion

fürdie
landesgesetzlich

eingerichteten
R

echtsträger
im

übertragenen
W

irkungsbereich
auszuüben

und
istdabeian

die
W

eisungen
derjew

eils
sachlich

zuständigen
Stelle

gebunden.“

Z
u

~
5

A
bs.

4

In
Abs.

4
m

üsste
es

richtig
heißen:

„D
atenüberm

ittlungen
an

die
Zugangstelle

sind
unter

Verw
endung

der
entsprechend~~

strukturierten
elektronischen

D
okum

ente.

Die
hervorgehobenen

Buchstaben
dürfen

nicht
w

egfallen.
D

ie
W

ortfolge

„strukturiertes
elektronisches

D
okum

ent‘
ist

ein
einheitlicher

Begriff
im

Sinne
von

Art.
‘1

Abs.2
lit.d

derVO
(EG

)
Nr.

987/2009.
Es

gehthieralso
nichtdarum

,
die

elekt

ronischen
D

okum
ente

entsprechend
(richtig)

zu
strukturieren,

sondern
um

die
V

er

w
endung

der
richtigen

(,‚entsprechenden“)
strukturierten

elektronischen
D

okum
ente

fürden
jew

eiligen
D

atenaustausch.

Zu
den

§
5

A
bs.

5
i.V.m

.§
6

Für
den

Fall,
dass

durch
die

Verordnung
einzelne

Sozialversicherungsträger

als
Koordinierungsstellen

bestim
m

t
w

erden
sollten,

ist
aus

finanzverfassungsrechtli

chen
G

ründen
ein

Kostenersatz
durch

sozialversicherungsfrem
de

Stellen
ebenso

vorzusehen,
w

ie
dies

fürden
H

auptverband
im

Entw
urfsteht.

Ansonsten
w

ürden
die

R
egeln

überdie
Verw

altungskostenbegrenzung
(~

625
ASVG

)
dazu

führen,
dass

die

Sozialversicherungsträger
Frem

daufgaben
aus

Eigenem
zu

finanzieren
hätten

und

dam
it

die
anderen

Stellen/G
ebietskörperschaften

subventionieren.
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Es
istdabeizu

bedenken,
dass

in
der

Praxis
aufG

rund
der

entsprechenden

Art.
15a

B-VG
-Vereinbarungen

die
Landesgesundheitsfonds,

w
elche

sow
ohl

nach

derVO
(EW

G
)

1408/71
als

auch
nach

dernunm
ehrgeltenden

VO
(EG

)883/2004
als

„Träger
des

W
ohnortes“

zu
qualifizieren

sind
und

som
it

grundsätzlich
säm

tliche
zw

i

schenstaatlichen
Verrechnungen

m
it

dem
zuständigen

Träger
selbst

durchführen

können,
bereits

bisher
von

diesem
ihnen

eingeräum
ten

R
echt

keinen
G

ebrauch

m
achten,

sondern
diese

Aufgabe
den

örtlich
in

Betracht
kom

m
enden

G
ebietskran

kenkassen
übertragen

haben.

Die
Verbindungsstelle

der
Bundesländer

hatnach
M

itteilung
derS

teierm
ärki

schen
G

ebietskrankenkasse
m

ittlerw
eile

offiziell
bekanntgegeben,

dass
die

Landes

gesundheitsfonds
nicht

beabsichtigen,
eine

Anbindung
an

das
elektronische

D
aten

austausch-System
EESSI

vorzunehm
en

und
jegliche

dam
itverbundene

Tätigkeitvon

den
Krankenversicherungsträgern

übernom
m

en
w

erden
sollte.

Auch
dagegen

bestehen
aus

unsererSichtbeiklarer
Kostenabrechnung

kei

ne
grundsätzlichen

Einw
ände,

zieht
m

an
die

Bestim
m

ungen
des

D
atenschutzrechts

hinsichtlich
von

D
ienstleistern

in
Betracht,

w
onach

die
Verw

endung
der

jew
eiligen

D
aten

transparent
bleiben

m
uss.

D
azu

siehe
w

eiters
bereits

den
bestehenden

§
7a,

w
elcher

dies
fürdie

geltende
Vereinbarung

nach
Art.

15a
über

Finanzierung
des

G
e

sundheitsw
esens

m
öglich

m
acht.

Allenfalls
w

äre
zu

überlegen,
eine

Bestim
m

ung
vorzusehen,

w
elche

§
6

Abs.
1

bis
3

entsprechend
gelten

lässt,
w

enn
ein

Sozialversicherungsträger
als

K
o

ordinierungsstelle
nach

§
5

Abs.
5

oder6
eingesetztw

urde.

Zu
§

7
A

bs.
3

Die
AU

VA
hat

nach
eingehender

U
ntersuchung

des
Them

as
festgestellt,

dass
kein

Fall
bekannt

ist,
in

dem
aufgrund

der
Bestim

m
ungen

der
VO

(EG
)

883/2004
oder

der
VO

(EG
)

987/2009
eine

subsidiäre
Zuständigkeit

der
AU

VA
not

w
endig

w
äre.

Um
M

issverständnisse
zu

verm
eiden,

könnte
die

Bestim
m

ung
gestrichen

w
erden.
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Zu
§

8

Zu
dieser

Bestim
m

ung
hatdie

Pensionsversicherungsanstalt
auf

Folgendes

hingew
iesen:

Bis
dato

behandelte
das

SV-EG
i.d.F.des

BG
BI.

1Nr.
101/2007

unterdiesem

Passus
die

„W
ährungsum

rechnung“.
Aus

nachstehenden
G

ründen
sollte

keine
e

r

satzlose
Streichung

dieser
Them

atik
erfolgen

und
w

eiterhin
eine

gesetzliche
R

ege

lung
im

SV-EG
vorgesehen

sein:

W
ährungsum

rechnung
für

Staaten,
in

denen
EU

-R
echt

anzuw
enden

ist
-

Fälle.
die

nichtin
den

Anw
endungsbereich

derVO
(EG~

Nr.
883/2004

fallen

Art.90
derVO

(EG
)

Nr.987/2009
(,‚W

ährungsum
rechnung“)i.V.m

.
Beschluss

N
r.

H3
der

Verw
altungskom

m
ission

nim
m

t
nur

Bezug
auf

Anw
endungsfälle

der
VO

(E
G

)
Nr.

883/2004.

H
insichtlich

derEW
R

-Staaten
(Island,Liechtenstein

und
N

orw
egen)

bzw.
der

Schw
eiz

bleibtdie
VO

(EW
G

)
Nr.

1408/71
gem

äßArt.90
der

VO
(EG

)
Nr.883/2004

w
eiterhin

in
Kraft

und
behält

ihre
R

echtsw
irkung

solange
diese

R
echtsvorschriften

nichtaufgehoben
odergeändertw

erden.

D
arüber

hinaus
bleibt

in
Bezug

auf
D

rittstaatsangehörige
teilw

eise
ebenfalls

die
VO

(EW
G

)
Nr.

1408/71
in

Kraft
(z.

B.
gegenüber

dem
Vereinigten

Königreich)

bzw.
istEU

-R
echt

überhauptnichtanw
endbar(z.

B.gegenüberD
änem

ark).

Um
nun

für
diese

Staaten
eine

einheitliche
und

allgem
ein

auf
den

E
Z

B

Kursen
basierende

W
ährungsum

rechnung
zu

erm
öglichen,

sollte
daher

eine
gesetz

liche
G

rundlage
—

analog
der

W
ährungsum

rechung
nach

Art.90
der

VO
(EG

)

Nr.987/2009
i.V.m

.
Beschluss

Nr.
H3

derVerw
altungskom

m
ission

-geschaffen
w

er

den.

Es
istdem

H
auptverband

dabeibew
usst,

dass
es

in
diesem

Bereich
europa-

rechtliche
R

egeln
gibt,

die
eine

einzelstaatliche
N

orm
ierung

dieser
Abläufe

nur

schw
er

m
öglich

m
achen.

W
ir

bitten
aber,

dieses
Them

a
bei

der
w

eiteren
Arbeit

im

Auge
zu

behalten
und

(auch
in

den
entsprechenden

Beratungsgrem
ien

aufeuropäi

scher
Ebene)

auf
eine

einheitliche
R

egelung
zu

drängen.
Im

Entw
urf

(siehe
§

9j
Abs.

2)
ist

dankensw
erterw

eise
vorgesehen,

dass
die

bisherigen
R

egeln
in

diesem
Zusam

m
enhang

w
eiterangew

endetw
erden

können.
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U
m

rechnungskurse
fürbilaterale

Vertragsstaaten

Bei
der

W
ährungsum

rechnung
von

Einkünften
aus

bilateralen
V

ertragsstaa

ten
(jene

Staaten,
m

itdenen
Beziehungen

auf
der

G
rundlage

bilateraler
Abkom

m
en

ausschließlich
außerhalb

derAnw
endungsm

öglichkeit
derVO

(EG
)

Nr.883/2004
b

e

stehen)
w

erden
die

vom
H

auptverband
einm

aljährlich
festgelegten

Fixkurse
heran

gezogen.Bei
Staaten

m
it

grö
ßeren

W
ährungsschw

ankungen
oder

bei
Kursverfall

e
n

t

sprichtder
Fixkurs

zudem
häufig

nichtdertatsächlichen
Situation

und
es

istdarüber

hinaus
in

Klagsfällen
-m

angels
gesetzlicher

G
rundlage

-nichtm
itO

bsiegen
zu

rech

nen
(vgl.

O
G

H
10

C
bS

306102a).

Es
w

äre
daher

w
ünschensw

ert,
eine

eindeutige
gesetzliche

Basis
für

die
B

e

rücksichtigung
von

Fixkursen
im

SV-EG
zu

schaffen,
w

obei
aus

adm
inistrativen

G
ründen

der
bisherige

M
odus

einerjährlichen
Festsetzung

beibehalten
w

erden
soll

te.
Beistarken

Kursschw
ankungen

sollte
auch

w
eiterhin

die
M

öglichkeiteiner
a

u
ße

r

ordentlichen
N

eufestsetzung
bestehen.

Die
bisherige

—
aus

verw
altungsökonom

ischen
G

ründen
gew

ählte
—

V
or

gangsw
eise

in
diesem

Zusam
m

enhang
ist

nach
Auffassung

der
P

ensionsversiche

rungsanstalt
rechtlich

anfechtbar,
da

eine
entsprechende

R
echtsgrundlage

fehlt.
Für

den
Fall,

dass
dieserStandpunktvom

BM
ASK

geteiltwird,
schlägtder

H
auptverband

vor,
eine

R
echtsgrundlage

für
die

einheitliche
Berechnung

und
Bekanntgabe

aufB
a

sis
der

R
ichtlinienkom

petenzen
(~

31
ASVG

)
zu

schaffen
oder

klarzustellen,
dass

dies
Teilder

R
ichtlinien

nach
§

31
Abs.

5
Z

25
ASVG

zu
sein

hätte.

D
iesbezügliche

ähnliche
Überlegungen

—
allerdings

in
R

ichtung
einer

Festle

gung
der

Kurse
m

ittels
Verordnung

durch
das

BM
ASK

—
hates

bereits
in

einem
im

O
ktober

1987
vom

H
auptverband

überm
ittelten

Entw
urf

zu
einer

ASVG
-Änderung

(~
506d

ASVG
)

gegeben.

D
er Textdes

seinerzeitigen
Vorschlages

zu
§

506d
lautete

w
ie

folgt:
(1)

D
er

B
undesm

inisterfür
.
.
.

hat
-unbeschadetAbs.

2
-

m
it

W
irksam

keitab
1.Jännereines

jeden
Jahres

die
zur

U
m

rechnung
von

ausländischen
E

inkünften
in

S
chilling

in
B

etracht
kom

m
enden

K
urse

nach
M

aßgabe
des

Abs.
3

durch
V

erordnung
festzusetzen.

D
ie

V
orschrift

des
§

506c
bleibt

hie
von

unberührt.
(2)

B
eiA

nderung
eines

K
urses

um
m

ehr
als

10
v.

1-1.gegenüber
der

letzten
Feststellung

ist
dieser

K
urs

m
it

W
irksam

keit
des

M
onatsersten

des
Zw

eiffolgenden
M

onats
durch

V
erordnung

neu
festzusetzen.
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(3)
D

er
V

erordnung
sind

die
an

der
W

iener
D

evisenbörse
notierten

Kurse
nach

M
aßgabe

des
A

bs.
4

zu
G

runde
zu

legen.
B

eiW
ährungen,

die
nichtan

der
W

iener
D

evisenbörse
notieren,

istfür
die

K
ursfestsetzung

derK
urs

des
U

S
-D

ollar(D
evise

N
ew

York)
m

aßgebend.
(4)

B
eiE

rlassung
der

V
erordnung

istaufdie
E

ntw
icklung

der
D

evisengeldkurse
B

edacht
zu

nehm
en.

Zu
§

8
A

bs.
1

In
bilateralen

Teilpensionsfällen
(z.

B.
Anspruch

nur
unter

Zusam
m

enrech

nung
der

Versicherungszeiten)
w

ird
auf

die
in

EU
-FäIlen

festgelegte
P

ensionsbe

rechnungsm
odalitätverw

iesen
(„D

irektberechnung
1408“).

O
bw

ohl
in

einer
großen

Bandbreite
von

Fallkonstellationen
kein

U
nterschied

im
Berechnungsergebnis

zu
erw

arten
sein

wird,
so

darf
nicht

übersehen
w

erden,

dass
in

den
bilateralen

Verträgen
in

bestim
m

ten
Konstellationen

die
Berechnung

des

Kinderzuschusses
(bei

w
eniger

als
360

österreichischen
Versicherungsm

onaten)

sow
ie

die
Abgeltung

der
Zurechnungsm

onate
erheblich

von
der

„D
irektberechnung

1408“
abw

eicht.

Aus
Sicht

der
Sozialversicherungsanstalt

der
gew

erblichen
W

irtschaft
kann

diese
Situation

nur
dann

vertreten
w

erden,
w

enn
der

Verw
eis

im
§

8
aufeine

natio

nale
R

egelung
(

in
denen

ein
Anspruch

nur
unter

Zusam
m
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